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 Editorial 
Das Bundesverfassungsgericht hatte zu entscheiden, ob die Grundsteuer 
verfassungsmäßig ist. Wie bereits von vielen erwartet, sind laut Urteil 
vom 10. April 2018 die Ermittlung der Einheitswerte und die Bemessung 
der Grundsteuer verfassungswidrig. Der Gesetzgeber muss bis spätes-
tens zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung treffen. Nach einem 
Übergangszeitraum muss dann spätestens ab dem 1. Januar 2025 eine 
Neuregelung gelten. Näheres hierzu finden Sie in unseren Steuernews. 
 
In einem der letzten Monatsberichte des BMF werden Statistiken zu den 
in 2016 durchgeführten Betriebsprüfungen aufgelistet. Danach wurden 
von etwa Mio. 7,8 Betrieben ca. 186.000 geprüft und ein Mehrergebnis 
von Mrd. EUR 14 erzielt. Die Analyse listet ferner auf, dass der Umfang 
der Prüfungen und das erzielte Mehrergebnis gegenüber dem langjähri-
gen Durchschnitt zurückgegangen sind. Eine Interpretation der Ergebnis-
se fehlt dagegen. In unserer praktischen Tätigkeit haben wir gerade in 
der letzten Zeit verstärkt den Eindruck, dass die Finanzämter diesen 
Trend wieder umdrehen möchten und die Betriebsprüfungen spürbar 
ausweiten. 
 
Mobilität und Nutzung neuer Energiequellen stehen weltweit im Fokus, es 
wird nach neuen Lösungen gesucht. In unserem Interview stellt Herr 
Hendrik Schneider, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer, die in 
Berlin ansässige yoove Mobility GmbH vor. Das Unternehmen startete in 
2010 mit der Durchführung von Segway-Touren und ist heute eine breit 
aufgestellte Agentur mit einer Spezialisierung auf Elektromobilität und 
Servicelösungen für Mobilitäts- und Energieanbieter. 
 
Wir freuen uns, mit diesem NEWSletter unseren langjährigen Mitarbeiter 
Herrn Michael Huke als weiteren Partner unserer Gesellschaft vorstellen 
zu können. 
 
Mit diesen und den weiteren Themen wünsche ich Ihnen eine informative 
Lektüre unseres NEWSletter. 
 
Herzlich 
Ihre 

 

 

Dr. Ulla Peters 
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 Interview mit Hendrik Schneider, 
Geschäftsführer der yoove Mobility GmbH 

 Die yoove Mobility GmbH ist eine seit 2010 
bestehende Agentur mit einer Spezialisierung 
auf Kommunikations- und Servicelösungen 
für Mobilitäts- und Energieanbieter. In über 
acht Jahren Unternehmensgeschichte hat sich 
viel bewegt, nicht nur, was die Fahrzeuge an-
geht… 
 
Herr Schneider, können Sie uns verraten, was 
genau hinter dem Namen „yoove“ steckt? 
 
„Sehr gerne, das ist kein großes Geheimnis! 
 
Wir suchten nach einem guten, prägnanten Na-
men und natürlich musste für diesen auch eine 
Internet-Domain frei sein. Nach einigen Überle-
gungen kam meinem Partner, Fabian Paul, 
schließlich die durchaus zu uns passende Idee: 
yoove! 
 
Yoove leitet sich ganz einfach ab aus „you move“, 
was im Wesentlichen auch unsere Tätigkeit kurz 
und gut beschreibt: Wir bewegen.“ 
 
Die yoove Mobility GmbH wurde in 2010 ge-
gründet und ist heute sehr erfolgreich am 
Markt. Können Sie die Entwicklung kurz be-
schreiben? 
 
„Bereits zu Beginn hatten wir eine Vision und das 
konkrete Ziel, Europas größter Anbieter von Seg-
way-Touren und –Vermietung zu werden. 
 
Anfangs haben wir uns mehr oder weniger auch 
auf dieses Repertoire beschränkt, allerdings wur-
de uns schnell klar, dass unsere Idee zu einem 
Selbstläufer mit einem immer weiter werdenden 
Spektrum an Dienstleistungen wird. 

 Plötzlich stand nicht mehr nur das Segway im 
Mittelpunkt, sondern das gesamte Kunden- und 
Kommunikationserlebnis Elektromobilität an 
sich! Gerade Firmen der Energie- und Mobili-
tätswirtschaft sind sehr an unseren Dienstleis-
tungen interessiert, deshalb hatten wir v. a. in 
dieser Branche schnell einen Fuß in der Tür. 
Wir planen Events vom Anfang bis zum Ende, 
von der Promotion über die Logistik (u. a. Lage-
rung, Transport, Installation, Reinigung) bis hin 
zum Personal und geben organisatorische Un-
terstützung. 
 
Darüber hinaus bieten wir kundenorientierte 
Lösungen in der Software-Entwicklung und 
agieren mittlerweile überregional, d. h. deutsch-
land- und europaweit.“ 
 
Sicherlich ist der Markt sehr umkämpft. Was 
hebt Sie von der Konkurrenz ab? 
 
„Da wir alle Dienstleistungen, die unsere Kun-
den auch einzeln von den jeweiligen Anbietern 
beziehen könnten, bündeln und als Gesamtpa-
ket anbieten, haben wir uns zu einem etablier-
ten und kompetenten Partner entwickelt, der 
sich durch dieses Gesamtangebot im Markt 
heraushebt.“ 
 
Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung 
der Branche ein? 
 
„Sehr gut! In den letzten drei Jahren gab es 
eine immer stärker werdende Fokussierung
auf den Bereich der eMobilität. 
 
Der Markt ist riesig und der Trend geht erfreuli-
cherweise immer weiter Richtung Energiespa-
ren, yoove kann sich also noch mindestens 100 
Jahre lang austoben. 
 
Ich denke, dass wir in 2010 einfach zur richti-
gen Zeit die richtige Idee hatten und damit auch 
auf den Markt gegangen sind, da in 2008/2009 
die Energiewende richtig Fahrt aufgenommen 
hat. Ein Quäntchen Glück gehört natürlich auch 
dazu.“ 
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 Interview mit Hendrik Schneider, 
Geschäftsführer der yoove Mobility GmbH 

 Wie kam der Kontakt mit UHY zustande und 
wobei können wir Sie besonders unterstüt-
zen? 
 
„UHY wurde uns von gemeinsamen Geschäfts-
partnern empfohlen. Wir hatten bis dato eine 
mäßig-gute Beratung und brauchten eine sehr 
gute Beratung. Da kam UHY ins Spiel. Wichtig 
waren uns dabei v. a. schnelle Reaktionen und 
eine kompetente Umsetzung. 
 
Ob bei der Einführung von DMS, der Weiter-
entwicklung beim fortschrittlichen Arbeiten 
(Stichwort papierloses Büro) oder Betriebsprü-
fungen und Anfragen des Finanzamtes - UHY 
hat uns in allen Belangen sehr gut unterstützt. 
 
So können wir uns auf unser Kerngeschäft und 
unsere Kunden konzentrieren und unsere Auf-
merksamkeit voll auf unsere Passion ausrich-
ten. 
 
Wir freuen uns auf die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte in Zusammenarbeit mit UHY!“ 
 
Wir freuen uns ebenso und danken Ihnen für 
das Interview, Herr Schneider, und wün-
schen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg! 
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 Rechtsprechungsänderung zum Ausfall von Gesellschafter-
darlehen 
Johannes Bitzer, RA/StB 
UHY Deutschland AG, München 

 Der Ausfall von Gesellschafterdarlehen kann 
seit der Veröffentlichung eines BFH-Urteils am 
27. September 2017 nicht mehr als nachträgli-
che Anschaffungskosten des Gesellschafters 
bei den Einkünften nach § 17 EStG steuermin-
dernd berücksichtigt werden, sondern nur noch, 
wenn es sich um offene oder verdeckte Einla-
gen in das Kapital der Gesellschaft handelt (vgl. 
BFH-Urteil vom 11. Juli 2017 - IX R 36/15). Aus 
Gründen des Vertrauensschutzes gilt jedoch 
die bisherige Rechtsprechung bis zum 
27. September 2017 fort, wenn der Steuer-
pflichtige bis dahin Darlehen gewährt hat und 
die Krise eingetreten ist. 
 
Wenn jedoch nach dem vorrangigen § 17 EStG 
eine Berücksichtigung der gewährten Finanzie-
rungshilfen des Gesellschafters nicht in Frage 
kommt, besteht nach einem weiteren neuen 
Urteil des BFH noch die Möglichkeit, dass nach 
dem endgültigen Ausfall eines privaten Darle-
hens beim Gesellschafter ein Verlust nach 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG berücksichtigt 
wird (vgl. BFH-Urteil vom 24. Oktober 2017 -
VIII R 13/15, veröffentlicht am 20. Dezem-
ber 2017). 
 
Die Folgen dieser beiden wichtigen Urteile wer-
den nachstehend erläutert: 
 
1. Sehr häufig gewähren Gesellschafter ihrer 

GmbH ein Darlehen aus ihrem Privatvermö-
gen. Wenn das Darlehen aufgrund wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten der Gesell-
schaft später ausfällt, kann der Verlust des 
Darlehens nach der bisherigen Rechtspre-
chung zu nachträglichen Anschaffungskos-
ten des Gesellschafters auf seine GmbH-
Beteiligung führen und damit bei einer spä-
teren Veräußerung der Geschäftsanteile den 
Veräußerungsgewinn mindern oder bei einer 
Auflösung der Gesellschaft den Auflösungs-
gewinn mindern bzw. den Auflösungsverlust 
erhöhen. Ähnliche Wirkungen können sich 
nach der bisherigen Rechtsprechung bei der 
Übernahme einer Bürgschaft durch den Ge-
sellschafter zugunsten seiner GmbH erge-
ben, wenn der Gesellschafter aus der Bürg- 

 schaft in Anspruch genommen wurde und 
seine Rückgriffsforderung gegenüber der
GmbH wertlos geworden ist. Bisher haben 
der BFH und die Finanzverwaltung (vgl. 
BMF-Schreiben vom 21. Oktober 2010 –
IV C 6-S 2244/08/10001, BStBl I 2010, 
S. 832) darauf abgestellt, ob es sich bei der 
Finanzierungshilfe zivilrechtlich um Eigen-
kapitalersatz handelt. Wenn dies bejaht 
wurde, wurde geprüft, in welcher Höhe 
durch die Finanzierungshilfe nachträgliche 
Anschaffungskosten entstanden sind. 
 
Zu den Anschaffungskosten gehörten nach 
dieser Rechtsprechung neben den offenen 
und verdeckten Einlagen auch sonstige 
nachträgliche Aufwendungen auf die Beteili-
gung, sofern diese durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst und weder Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus Kapitalver-
mögen i.S.d. § 20 EStG noch Veräuße-
rungs- oder Auflösungskosten bei den Ein-
künften i.S.d. § 17 EStG sind. Dabei hat der 
BFH nachträgliche Anschaffungskosten 
beim Ausfall des Anspruchs eines Gesell-
schafters auf Rückzahlung des der Gesell-
schaft gewährten Darlehens oder bei Zah-
lung des Gesellschafters auf eine Bürgschaft 
und Wertlosigkeit des gegen die Gesell-
schaft gerichteten Rückgriffsanspruchs an-
genommen, wenn die Hingabe des Darle-
hens oder die Übernahme der Bürgschaft 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst 
war. Bei dieser Frage hat der BFH in der 
Vergangenheit darauf abgestellt, ob die Fi-
nanzierungshilfe eigenkapitalersetzenden 
Charakter i.S.d. §§ 32a, 32b GmbH a.F. hat, 
d. h. ob es sich aus Sicht des Zivilrechts um 
funktionales Eigenkapital handelt. Dies war 
der Fall, wenn der Gesellschafter der Ge-
sellschaft in einer Krise, in der ihr die Ge-
sellschafter als ordentliche Kaufleute nur 
noch Eigenkapital zugefügt hätten, stattdes-
sen ein Darlehen gewährt, eine Bürgschaft 
gestellt oder eine wirtschaftlich entspre-
chend andere Rechtshandlung vorgenom-
men hat. Hinsichtlich der Höhe von nach-
träglichen Anschaffungskosten hat der BFH 
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 nach Art und Zeitpunkt der gewährten Fi-
nanzierungshilfe differenzierend vier Fall-
gruppen gebildet: 
 
· Gewährung der Finanzierungshilfe in der 

Krise è Anschaffungskosten in Höhe des 
Nennwerts der Finanzierungshilfe bei der 
Gewährung 

· Stehenlassen einer Finanzierungshilfe in 
der Krise è gemeiner Wert der Finanzie-
rungshilfe bei Stehenlassen (i.d.R. € 0,00) 

· Gewährung einer krisenbestimmten Fi-
nanzierungshilfe è Nennwert der Finan-
zierungshilfe bei Gewährung 

· Gewährung eines Finanzplandarlehens è
Nennwert des Darlehens bei Gewährung. 

 
Obwohl daher das Darlehen, das vor dem 
Kriseneintritt und ohne eine Krisenbestim-
mungsabrede gewährt wurde, mit dem Ste-
henlassen in der Krise nach bisherigem 
Verständnis eigenkapitalersetzend wurde, 
entstanden i.d.R. keine nachträglichen An-
schaffungskosten, weil für die Ermittlung 
der Höhe der nachträglichen Anschaffungs-
kosten in diesem Fall der gemeine Wert in 
dem Zeitpunkt maßgeblich ist, in dem der 
Gesellschafter das Darlehen mit Rücksicht 
auf das Gesellschaftsverhältnis nicht ab-
zieht. Hier lag in vielen Fällen der Wert er-
heblich unter dem Nennwert und wurde in 
der Praxis häufig mit EUR 0,00 geschätzt. 
 
Mit den Änderungen des MoMiG vom 
23. Oktober 2008 wurde das zivilrechtliche 
Eigenkapitalersatzrecht durch Streichung 
der §§ 32a, 32b GmbHG a.F. abgeschafft 
und durch einen in § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO 
geregelten generellen Nachrang sämtlicher 
Gesellschafterdarlehen und vergleichbarer 
Finanzierungshilfen in der Insolvenz ersetzt. 
Finanzierungshilfen sind damit nach Auffas-
sung des IX. Senats des BFH (IX R 36/15) 
nicht mehr wie Eigenkapital gebunden und 
daher ist es auch nicht mehr gerechtfertigt, 
sie als nachträgliche Anschaffungskosten 
zu berücksichtigen. Stattdessen hat sich der 

 Anschaffungskostenbegriff nach dem auch 
im Steuerrecht anzuwendenden § 255 
Abs. 1 HGB zu richten, so dass nachträgli-
che Anschaffungskosten nur noch bei offe-
nen und verdeckten Einlagen i.S.d. Han-
dels- und Steuerbilanzrechts vorliegen oder 
wenn die Finanzierungshilfe aufgrund ver-
traglicher Abreden mit einer Einlage in das 
Gesellschaftsvermögen vergleichbar ist. 
Dies wird in der Literatur z.T. stark angegrif-
fen. 
 
Diese Rechtsprechungsänderung betrifft al-
lerdings nur den Fall, dass die Geschäfts-
anteile und die Darlehensforderungen im 
Privatvermögen des Gesellschafters liegen. 
Werden die Geschäftsanteile und die Dar-
lehensforderungen im Betriebsvermögen 
gehalten, so gelten andere Regeln. 
 
Da die Rechtsprechungsänderung gravie-
rende Folgen für den Steuerpflichtigen hat, 
hat sich der BFH veranlasst gesehen, eine 
Vertrauensschutzregelung dahingehend zu 
treffen, dass die bisherigen Rechtspre-
chungsgrundsätze weiterhin anzuwenden 
sind, wenn der Steuerpflichtige bis ein-
schließlich 27. September 2017 „die für ihn 
endgültige wirtschaftliche Disposition ge-
troffen hat“. Dies war nach den bisherigen 
Grundsätzen entweder der Zeitpunkt der 
Hingabe einer von vornherein eigenkapital-
ersetzenden Finanzierungshilfe oder ein 
Stehenlassen seiner Finanzierungshilfe bei 
Eintritt der Krise. 
 
Zukünftig ist bis auf weiteres also zu beach-
ten, dass nachträgliche Anschaffungskos-
ten nur noch durch Nachschüsse i.S.d. 
§§ 26 ff. GmbHG, sonstige Zuzahlungen 
nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB wie Einzah-
lungen in die Kapitalrücklage, durch Barzu-
schüsse oder durch den Verzicht auf eine 
noch werthaltige Forderung entstehen. 
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 Fremdkapitalhilfen des Gesellschafters 
können danach nur noch im Ausnahmefall 
zu Anschaffungskosten der Beteiligung füh-
ren, wenn die vom Gesellschafter gewährte 
Fremdkapitalhilfe aufgrund der vertraglichen 
Abreden mit der Zuführung einer Einlage in 
das Gesellschaftsvermögen wirtschaftlich 
vergleichbar ist. Dies kann nach Auffassung 
des BFH dann etwa der Fall sein, wenn bei 
einem Gesellschafterdarlehen dessen 
Rückzahlung auf der Grundlage der von 
den Beteiligten getroffenen Vereinbarungen 
- wie beispielsweise der Vereinbarung eines 
Rangrücktritts i.S.d. § 5 Abs. 2a EStG - im 
Wesentlichen denselben Voraussetzungen 
unterliegt wie die Rückzahlung von Eigen-
kapital (vgl. BFH-Urteil v. 30. Septem-
ber 2011 - I R 100/10, BStBl 2012 II, 
S. 332). Dieses Darlehen wäre auch bilanz-
steuerlich wie zusätzliches Eigenkapital zu 
behandeln (vgl. BFH-Urteil vom 
15. April 2015 I R 44/14, BStBl 2015 II, 
S. 769; vom 10. August 2016 I R 25/15, 
BStBl 2017 II, S. 670). Allerdings ist der 
Hinweis des BFH auf den Rangrücktritt 
i.S.d. § 5 Abs. 2a EStG unklar. Hier bleibt 
eine zukünftige Präzisierung des BFH ab-
zuwarten. 
 
Zukünftig empfiehlt es sich, die Kapitalge-
sellschaft im Falle einer sich anbahnenden 
Krisensituation mit Eigenkapital (z. B. Bar-
zuschüsse in Kapitalrücklage) statt mit 
Fremdkapital auszustatten. Auch von einer 
Gewährung einer Gesellschafterbürgschaft 
zugunsten der GmbH ist in diesem Fall 
künftig abzuraten. 

 
2. Das zitierte zweite Urteil des VIII. Senats 

des BFH vom 24. Oktober 2017 
(VIII R 13/15) kommt eventuell dann zum 
Zuge, wenn die vorrangige Vorschrift des 
§ 17 EStG nicht weiterhilft. Gemäß § 20 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG gehört auch der 
Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen 
Kapitalforderungen jeder Art nach Einfüh-
rung der Abgeltungsteuer zu den Einkünften 
aus Kapitalvermögen. Darunter fällt nicht 

 nur die Veräußerung einer privaten Darle-
hensforderung durch den Gesellschafter, 
sondern auch die Veräußerung einer Rück-
griffsforderung des Gesellschafters als Bür-
ge. Der BFH setzt den Forderungsausfall mit 
einer Veräußerung der Forderung gleich und 
kommt so zur Berücksichtigung der mit dem 
Forderungsausfall verbundenen Aufwen-
dungen nach § 20 Abs. 4 i.V.m. § 20 Abs. 2 
Nr. 7 EStG. 

 

 Der endgültige Ausfall einer solchen Kapital-
forderung im Privatvermögen führt also zu 
einem steuerlich anzuerkennenden Verlust. 
Der BFH begründet dies damit, dass auch 
die Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter 
ohne Gegenleistung zu einem Veräuße-
rungsverlust führt und deshalb der Ausfall 
der Rückzahlung einer Kapitalforderung 
gleichzustellen ist. Wirtschaftlich betrachtet 
macht es keinen Unterschied, ob der Steu-
erpflichtige die Forderung noch kurz vor 
dem Ausfall zu null veräußert oder ob er sie, 
weil er keinen Käufer findet oder auf eine 
Quote hofft, behält. In beiden Fällen erleidet 
der Steuerpflichtige eine „Einbuße seiner 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit“, die die 
gleiche steuerliche Berücksichtigung finden 
muss. Die Gefahr einer ausufernden Ver-
lustnutzung ist lt. BFH nicht größer als beim 
Verkauf der Forderung und wird durch die 
Verrechnungsbeschränkung des § 20 
Abs. 6 EStG begrenzt. 

 

 Allerdings liegt ein steuerbarer Verlust auf-
grund eines Forderungsausfalls nach § 20 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 Satz 2 und Abs. 4 EStG 
erst dann vor, wenn endgültig feststeht, 
dass über bereits bezahlte Beträge hinaus 
keine weiteren Rückzahlungen mehr erfol-
gen werden. Die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen des Schuld-
ners reicht nach Auffassung des BFH in aller 
Regel hierfür nicht aus. Etwas anderes soll 
gelten, wenn die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wor-
den ist oder wenn aus anderen Gründen 
feststeht, dass keine Rückzahlung mehr zu 
erwarten ist. 
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  Die Höhe des Rückzahlungsverlustes er-
rechnet sich nach § 20 Abs. 4 EStG als Un-
terschied zwischen den Einnahmen aus den 
Rückzahlungen nach Abzug der Aufwen-
dungen, die im unmittelbaren sachlichen 
Zusammenhang mit dem Ausfall der Forde-
rung stehen, und den Anschaffungskosten. 
Das Urteil gilt für alle Forderungen, die von 
der Abgeltungsteuer erfasst werden. 

 
 Die in der Praxis häufig empfohlene Aus-

weichgestaltung der Veräußerung der im 
Wert geminderten Forderung, die der BFH in 
seiner oben zitierten Entscheidung als Be-
gründung heranzieht und damit grundsätz-
lich toleriert, ist daher nur noch in Betracht 
zu ziehen, um eventuelle Unsicherheiten 
bezüglich des Zeitpunkts der Verlustentste-
hung zu vermeiden. 

 
 Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass 

noch ein weiteres Verfahren beim X. Senat 
des BFH zur gleichen Rechtsfrage anhängig 
ist (X R 9/17). Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass unterschiedliche Senate des BFH ab-
weichende Auffassungen vertreten. Dann 
müsste der X. Senat allerdings die Sache 
wohl dem Großen Senat zur Klärung vorle-
gen. 

 
3. Für den Ausfall eines Gesellschafterdarle-

hens oder die Regressforderung eines Ge-
sellschafter-Bürgen ist von erheblicher Re-
levanz, ob die Forderung des Gesellschaf-
ters der Abgeltungsteuer unterliegt oder 
nicht. Dies bestimmt sich danach, ob der 
Gesellschafter mit mindestens 10 % an der 
Gesellschaft beteiligt ist oder mit weniger als 
10 %. Ist der Gesellschafter mit mindestens 
10 % an der Gesellschaft beteiligt, so ist die 
Nutzung des Verlustes im Rahmen des § 20 
EStG durch volle Verrechnung mit tarifbe-
steuerten Einkünften möglich. Ist der Ge-
sellschafter mit weniger als 10 % beteiligt, 
wirkt sich der Verlust bei Anwendung des 
§ 20 EStG im Rahmen des Sondertarifs des 
§ 32d EStG nur in Höhe von 25 % zuzüglich 
Solidaritätszuschlag aus. 

 Darauf hinzuweisen ist allerdings, dass zu dem 
Komplex noch mehrere Revisionsverfahren 
beim BFH anhängig sind und dass die Finanz-
verwaltung sich bisher noch nicht zu den neuen 
Urteilen geäußert hat, so dass die weitere Ent-
wicklung sorgfältig beobachtet und bei der zu-
künftigen Gestaltung berücksichtigt werden 
muss. 
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 HGB News 

 Neues zur Going-Concern-Annahme – Ent-
wurf IDW EPS 270 
 
Der Entwurf des IDW Prüfungsstandards: „Die 
Beurteilung der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit im Rahmen der Abschlussprü-
fung“ (IDW EPS 270 n.F.) formuliert erstmals 
ausdrücklich die Anforderung an die gesetzli-
chen Vertreter, nicht nur bei der Aufstellung 
eines Lageberichts, sondern davon unabhängig 
auch bei der Aufstellung eines Abschlusses 
eine Going-Concern-Annahme zu treffen. Das 
gilt auch dann, wenn kein Anhang zu erstellen 
ist. Um diese Annahme zu treffen, haben die 
gesetzlichen Vertreter zu beurteilen, 
 
· ob Ereignisse oder Gegebenheiten vorlie-

gen, die bedeutsame Zweifel an der Fähig-
keit des Unternehmens zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, 
und gegebenenfalls 

 
· wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 

diese den Bestand des Unternehmens ge-
fährden könnten. 

 
Eine Bilanzierung unter Anwendung des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit ist unangemessen, 
wenn die gesetzlichen Vertreter 
 
· mit hoher Wahrscheinlichkeit gezwungen 

sind (d. h. die gesetzlichen Vertreter haben 
keine realistische Alternative hierzu) oder 

 
· sich dafür entschieden haben, 

 
das gesamte Unternehmen zu liquidieren oder 
die Geschäftstätigkeit einzustellen. Diese Vo-
raussetzungen sind beispielsweise gegeben, 
wenn das Management feststellt, dass eine 
Insolvenzantragspflicht vorliegt, ein Insol-
venzantrag gestellt wurde oder ein Insolvenz-
verfahren über das Vermögen der Gesellschaft 
eröffnet wurde. 

 Eine Ausnahme bildet der Sachverhalt, falls die 
Going-Concern-Annahme auf der finanziellen 
Unterstützung des Gesellschafters des Unter-
nehmens beruht (z. B. durch entsprechende 
Rangrücktrittserklärungen, Forderungsverzichte 
mit Besserungsschein oder „harte“ Patronatser-
klärungen). Sofern eine solche Verpflichtung bis 
zum Datum der Erteilung des Bestätigungsver-
merks nicht vorliegt, können die gesetzlichen
Vertreter nicht von der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit ausgehen. 
 
Im Zuge der Neufassung von IDW PS 270 wur-
de die Berichterstattungspflicht im Bestäti-
gungsvermerk nach § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB 
in diese Verlautbarung integriert. Auffällig ist 
dabei, dass in einem Bestätigungsvermerk 
nach den neuen IDW Prüfungsstandards über 
bestandsgefährdende Risiken künftig in einem 
gesonderten Abschnitt zu berichten ist. 
 
IDW RS HFA 7 neu gefasst 
 
Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e. V. (IDW) hat eine Neufassung seiner 
Stellungnahme zur Rechnungslegung, „Han-
delsrechtliche Rechnungslegung bei Personen-
handelsgesellschaften“ (IDW RS HFA 7 n. F.), 
veröffentlicht. Eine bedeutende Änderung der 
Neufassung gegenüber der Vorversion besteht 
in der bilanziellen Behandlung von aus dem 
Vermögen der Personenhandelsgesellschaft 
geleisteten Abfindungen an ausscheidende 
Gesellschafter. Dazu stellt der Hauptfachaus-
schuss (HFA) nun klar, dass das Ausscheiden 
des Gesellschafters im Zeitpunkt des Aus-
scheidens erfolgsneutral zu behandeln ist. 
 
Nach der künftig vorzugsweise anzuwendenden 
sogenannten „Verrechnungslösung“ ist eine 
Abfindung, die den Buchwert des Kapitalanteils 
eines ausscheidenden Gesellschafters über-
steigt, mit den Kapitalanteilen der verbleiben-
den Gesellschafter zu verrechnen, soweit die 
Differenz nicht durch vorhandene Rücklagen 
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 gedeckt werden kann. Werden die Kapitalantei-
le der verbleibenden Gesellschafter durch die 
Verrechnung negativ, sind diese als „nicht 
durch Vermögenseinlagen gedeckte Abfindun-
gen an ausgeschiedene Gesellschafter“ ge-
trennt nach Gesellschaftergruppen am Schluss 
der Bilanz auf der Aktivseite entsprechend aus-
zuweisen. Werden in einem solchen Fall die 
Kapitalanteile von Kommanditisten unter den 
auf die bedungene Einlage geleisteten Betrag 
herabgemindert, ist vorbehaltlich abweichender 
Regelungen im Gesellschaftsvertrag davon 
auszugehen, dass Gewinne erst dann wieder 
entnommen werden dürfen, wenn die Kapital-
anteile wieder den Betrag der bedungenen 
Einlage erreichen. Der Betrag, um den die be-
dungene Einlage durch die Verrechnung der 
Abfindung gemindert wurde, ist damit im Er-
gebnis wie ein Verlustvortrag zu behandeln. 
 
Alternativ zur Verrechnung eines positiven Dif-
ferenzbetrags mit dem verbleibenden Eigenka-
pital ist es zulässig, die anteilig auf den aus-
scheidenden Gesellschafter entfallenden und 
im Rahmen der Abfindung vergüteten stillen 
Reserven bei den Vermögensgegenständen zu 
aktivieren, deren Buchwerte stille Reserven 
enthalten („Aufstockungslösung“). Dabei ist 
auch die nachträgliche (anteilige) Aktivierung 
selbst geschaffener immaterieller Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und eines
Geschäfts- oder Firmenwerts zulässig. Ungere-
gelt ist die bilanzielle Behandlung in Fällen, in 
denen die Abfindung des ausscheidenden Ge-
sellschafters geringer ist als sein Kapitalanteil. 
Ursache dafür können stille Lasten im Vermö-
gen der Gesellschaft, erwartete Verluste oder 
eine erwartete ungünstige Entwicklung der Er-
tragslage der Gesellschaft sein. Auch in diesem 
Szenario muss der Abfindungsvorgang im Ab-
schluss der Gesellschaft erfolgsneutral bleiben. 
Dies könnte erreicht werden, indem die (negati-
ve) Differenz in einen Passivposten („negativer 
Unterschiedsbetrag aus Abfindung ausgeschie-
dener Gesellschafter“) nach dem Eigenkapital 
eingestellt und fortentwickelt wird. Alternativ 
kann in Höhe des Differenzbetrags auch eine 
Abstockung bei nicht-monetären Vermögens- 

 gegenständen vorgenommen werden. 
 
IDW RS HFA 7 n. F. ist erstmals verpflichtend 
für nach dem 31. Dezember 2018 beginnende 
Geschäftsjahre anzuwenden. Eine frühere voll-
umfängliche Erstanwendung der Stellungnah-
me ist zulässig. 
 
Entgeltbericht nach § 21 Entgelttranspa-
renzgesetz 
 
Nach dem Gesetz zur Förderung der Entgelt-
transparenz zwischen Frauen und Männern 
(Entgelttransparenzgesetz – EntgTranspG), das 
bereits am 6. Juli 2017 in Kraft getreten ist, 
müssen bestimmte Unternehmen in 2018 im 
Rahmen der Gender-Diversity-Berichterstattung 
erstmals einen Bericht zur Gleichstellung und 
Entgeltgleichheit von Frauen und Männern –
„Entgeltbericht“ - erstellen. Dies betrifft Unter-
nehmen mit i. d. R. mehr als 500 Beschäftigten, 
die zur Aufstellung eines Lageberichts nach 
Handelsgesetzbuch verpflichtet sind. Der 
Hauptfachausschuss (HFA) des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) 
hat sich mit diversen Fragen zum Entgeltbericht 
beschäftigt und dabei unter anderem Folgendes 
bekannt gemacht: 
 
Unternehmen, die von der Aufstellung eines 
Lageberichts befreit sind und auch tatsächlich 
keinen Lagebericht aufstellen, müssen keinen 
Entgeltbericht erstellen. Eine Angabe darüber 
im Konzernanhang oder -lagebericht des be-
freienden Konzernmutterunternehmens ist nicht 
erforderlich. Stellt ein Unternehmen trotz Be-
freiung einen Lagebericht auf, muss es auch 
einen Entgeltbericht erstellen. Unternehmen, 
die nur von der Offenlegung, nicht aber von der 
Aufstellung eines Lageberichts befreit sind, 
müssen einen Entgeltbericht erstellen, diesen 
aber nicht offenlegen. Eine Entgeltberichts-
pflicht besteht nur unmittelbar auf Unterneh-
mensebene, auf Konzernebene entfällt diese. 
 
Unternehmen, die nach dem Publizitätsgesetz 
lageberichtspflichtig sind oder einen Lagebe-
richt ausschließlich aufgrund ihrer Satzung oder 
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 des Gesellschaftsvertrags aufstellen oder einen 
solchen freiwillig aufstellen, müssen keinen 
Entgeltbericht erstellen.  
 
Im Entgeltbericht sind die Maßnahmen des 
Unternehmens zur Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern, insbesondere 
im Arbeitsalltag beim Unternehmen, und deren 
Wirkung darzustellen. Darüber hinaus sind die 
Maßnahmen darzustellen, die der Einhaltung 
und Förderung der Entgeltgleichheit zwischen 
Frauen und Männern dienen. Hierunter können 
Informationen über in Anspruch genommene 
Auskunftsverlangen oder über betriebliche 
Prüfverfahren fallen. Werden keine solchen
Maßnahmen durchgeführt, ist dies nachvoll-
ziehbar zu begründen. Die durchschnittliche 
Gesamtzahl der Beschäftigten sowie die durch-
schnittliche Zahl der Vollzeit- und der Teilzeit-
beschäftigten sind jeweils differenziert nach 
Geschlecht anzugeben. Ab dem zweiten Ent-
geltbericht ist außerdem darzustellen, wie sich 
die statistischen Angaben im Vergleich zum 
letzten Bericht verändert haben. 
 
Der erste Entgeltbericht ist in 2018 zu erstellen. 
Der Berichtszeitraum umfasst sowohl für die 
Maßnahmen als auch für die statistischen An-
gaben nur ein Jahr, nämlich das Kalenderjahr 
2016. Dies gilt nach Auffassung des HFA un-
abhängig davon, ob das Geschäftsjahr des 
Unternehmens dem Kalenderjahr entspricht 
oder nicht. Arbeitgeber, die tarifgebunden oder 
tarifanwendend sind und tarifliche Regelungen 
auch tatsächlich anwenden, müssen den Ent-
geltbericht alle fünf Jahre erstellen, ansonsten 
alle drei Jahre. In jedem Fall ist über die Maß-
nahmen während des gesamten fünf- bzw. 
dreijährigen Berichtszeitraums zu berichten, 
während die statistischen Angaben nur für das 
jeweils letzte Kalenderjahr im Berichtszeitraum 
gemacht werden müssen. Der zweite Entgelt-
bericht umfasst deshalb nach Auffassung des 
HFA als Berichtszeitraum die Kalenderjahre 
2017 bis 2021 bzw. 2017 bis 2019, wiederum 
unabhängig vom Geschäftsjahr des Unterneh-
mens. 

 Der Entgeltbericht ist dem nächsten Lagebe-
richt, der dem jeweiligen Berichtszeitraum folgt, 
als Anlage beizufügen und im Bundesanzeiger 
zu veröffentlichen. Lediglich eine Veröffentli-
chung auf der Internetseite des Unternehmens 
reicht nicht aus. Laut HFA ist bei kalenderjahr-
gleichem Geschäftsjahr der erste Entgeltbericht 
dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017, 
der in 2018 aufzustellen und offenzulegen ist, 
als Anlage beizufügen. Bei kalenderjahrglei-
chem Geschäftsjahr ist der zweite Entgeltbe-
richt, falls er die Kalenderjahre 2017 bis 2021 
umfasst, dem Lagebericht für das Geschäfts-
jahr 2022, bzw., falls er die Kalenderjahre 2017 
bis 2019 umfasst, dem Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2020 beizufügen. Der Entgeltbe-
richt ist kein Bestandteil des Lageberichts. 
Deshalb gelten die Vorschriften zum Lagebe-
richt und die damit verbundenen Rechtsfolgen 
nicht; insbesondere gilt weder die Frist zur Auf-
stellung des Lageberichts noch besteht eine 
Prüfungspflicht durch den Abschlussprüfer. 
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 Verfassungswidrigkeit der Grundsteuer 
 
Das BVerfG hat am 10. April 2018 seine Ent-
scheidung zur Einheitsbewertung für die Be-
messung der Grundsteuer verkündet. Nach 
Auffassung der Richter sind die Regelungen zur 
Einheitsbewertung von Grundvermögen in den 
alten Bundesländern jedenfalls seit dem Beginn 
des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleich-
heitssatz unvereinbar und verfassungswidrig. 
Das Gericht hat dem Gesetzgeber aufgegeben, 
bis Ende 2019 eine Neuregelung zu treffen, die 
dann ab spätestens 2025 gelten muss. Sofern 
nicht bis Ende 2019 eine Neuregelung getroffen 
wurde, ist die alte Regelung ab 2020 nicht mehr 
anzuwenden. Es ist jedoch nicht damit zu rech-
nen, dass der Gesetzgeber diese Frist verstrei-
chen lässt. 
 
Die Grundsteuer beträgt derzeit etwa 
Mrd. EUR 14 pro Jahr und fließt als kommunale 
Steuer ausschließlich den Gemeinden zu. Die 
Neuregelung muss daher die Interessen der 
Kommunen angemessen berücksichtigen. Aber 
auch alle Mieter und Eigenheimbesitzer sind 
von der Grundsteuer und einer etwaigen Neu-
regelung betroffen, da die Grundsteuer übli-
cherweise auf die Miete umgelegt wird oder von 
den Eigenheimbesitzern getragen werden 
muss. Derzeit werden verschiedene Modelle für 
eine Neuregelung diskutiert, wie z. B.: 
 
- Bodenwertsteuer: Danach wird die Grund-

steuer ausschließlich auf der Grundlage der 
Bodenrichtwerte erhoben. Die Art und der 
Umfang der Bebauung spielen bei der 
Grundsteuer keine Rolle. Der Vorteil liegt 
darin, dass die Bodenrichtwerte im Allge-
meinen aktuell verfügbar sind. Darüber hin-
aus sehen verschiedene Politiker eine Mög-
lichkeit, die Spekulation von Grundstücken 
einzudämmen, da unbebaute Grundstücke 
damit signifikant höher als bisher belastet 
werden. 

- Südländermodell: Danach wird neben dem 
Bodenrichtwert auch die Nutzfläche des 
Gebäudes mit in die Bemessungsgrundlage 
eingerechnet. Der Wert des Gebäudes wird 
dagegen nicht berücksichtigt. 

 Die Regierungsvertreter sowie andere Politiker 
betonen derweil, dass eine Neuregelung nicht 
zu einer Steuererhöhung führen darf. Das 
Thema ist unter anderem politisch sensibel, da 
in den letzten Jahren die Mieten rasant gestie-
gen sind und eine weitere Erhöhung, die nur 
aufgrund einer Grundsteuerreform erfolgt, auf 
wenig Verständnis stoßen dürfte. 
 
Teilweise Entschärfung der Regelungen zur 
Erstattung von Kapitalertragsteuern 
 
Der EUGH hat mit Urteil vom 20. Dezem-
ber 2017 entschieden, dass § 50d Abs. 3 EStG 
in der Fassung aus 2007 unionsrechtswidrig ist. 
In § 50d Abs. 3 EStG wird geregelt, dass z. B. 
eine Erstattung von Kapitalertragsteuer an eine 
ausländische Muttergesellschaft aufgrund von 
vorher durchgeführten Ausschüttungen nur 
erfolgen kann, soweit die Muttergesellschaft 
eine wirtschaftliche Substanz aufweist. Auf eine 
Missbrauchsabsicht kommt es danach nicht an. 
Das gilt selbst dann, wenn die jeweiligen Dop-
pelbesteuerungsabkommen und die EU-Mutter-
Tochter-Richtlinie eine vollständige Freistellung 
von Kapitalerträgen vorsahen. Diese ein-
schränkende Regelung des § 50d Abs. 3 EStG 
führte in der Praxis dazu, dass in einer Vielzahl 
von Fällen die vollständige Freistellung ins Leere 
lief und der deutsche Fiskus von den ausschüt-
tenden inländischen Gesellschaften Kapitaler-
tragsteuer nacherhob oder die Erstattung an die 
ausländische Muttergesellschaft verweigerte. 
 
Zum o. g. Urteil hat sich nunmehr das BMF mit 
einem Schreiben vom 4. April 2018 geäußert. 
Danach werden die einschränkenden Regelun-
gen des § 50d Abs. 3 EStG modifiziert und 
teilweise aufgehoben und entschärft. Eine voll-
ständige Aufhebung erfolgte jedoch nicht, son-
dern die Regelung ist eingeschränkt weiterhin 
anwendbar. Darüber hinaus obliegt es - wie 
bisher auch - dem Steuerpflichtigen, nachzu-
weisen, dass die Voraussetzungen des § 50d 
Abs. 3 EStG nicht vorliegen und mithin ein 
Recht auf teilweise oder vollständige Freistel-
lung oder Erstattung der Kapitalertragsteuer 
besteht. Abschließend ist auch darauf hinzu- 
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 weisen, dass das BMF-Schreiben nur den Kapi-
talertragsteuerabzug entschärft, jedoch die 
ähnlichen Regelungen zu Quellensteuereinbe-
halten auf Zins- und Lizenzzahlungen unverän-
dert bleiben. 
 
Steuerfalle Kryptowährungen 
 
Bei Investitionen in Kryptowährungen ist nach 
Mitteilung des Bankenverbands vom 
12. April 2018 Folgendes zu beachten: 
 
Waren diese bisher ein Nischenphänomen, so 
hat der steile Kursanstieg von Bitcoin und ande-
ren Kryptowährungen auch andere Anleger 
zum Kauf animiert. 
 
Aber: Die Geldbestände in virtuellen Währun-
gen werden rechtlich weder als 
(Fremd-)Währung, noch als Kapitalanlage, 
sondern als sonstige Wirtschaftsgüter behan-
delt. Gewinne und Verluste können daher für 
die Steuererklärung relevant sein. Werden etwa 
Bitcoins innerhalb der Jahresfrist mit Gewinn 
verkauft, handelt es sich dabei um Spekulati-
onsgewinne, die dem regulären Einkommen-
steuersatz unterliegen. Ob dieser Veräuße-
rungsgewinn durch Umtausch, beim Einkaufen 
oder an der Börse entsteht, macht aus Sicht 
des Finanzamts keinen Unterschied. Wer in 
eine virtuelle Währung investiert hat, sollte da-
her den Anschaffungsvorgang dokumentieren. 
Denn um den zu versteuernden Betrag zu er-
mitteln, braucht man die Anschaffungskosten. 
 
Die gute Nachricht: Gewinne können mit Ver-
lusten aus anderen Spekulationsgeschäften im 
selben Jahr verrechnet werden. Kosten der 
Geschäfte mindern den Gewinn bzw. erhöhen 
den Verlust. Und wenn trotzdem noch ein steu-
erlicher Gewinn entstanden ist, gilt eine Frei-
grenze von EUR 600. 
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 DATEV Unternehmen online: Modernisier-
tes Kassenbuch online und neue Version 
Belege und Bank online 
 
Seit dem Frühjahr 2018 stellt die DATEV die 
neuen Versionen von Kassenbuch online sowie 
von Belege und Bank online zur Verfügung. 
 
DATEV Unternehmen online unterstützt zum 
Zeitpunkt der Freigabe der neuen Version von 
Belege und Bank online neben dem Internet 
Explorer 11 auch Google Chrome für Windows 
und macOS (in Verbindung mit SmartLogin). 
Ab diesem Zeitpunkt können also auch Apple 
Mac-Anwender mit DATEV Unternehmen onli-
ne arbeiten und darüber digital Daten mit Ihrer 
Kanzlei austauschen. 
 
Weiterführende Informationen zum Kassen-
buch online finden Sie unter 
www.datev.de/kassenbuch-online 
 
Weiterführende Informationen zu Belege und 
Bank online finden Sie unter 
www.datev.de/belege-bank 

 Reise- und Belegdaten von Dienstreisen 
 
Mit dem Modul "Meine Reisen“ erfassen Arbeit-
nehmer im Portal Arbeitnehmer online Reise-
und Belegdaten von Dienstreisen online. 
 
Die Daten werden über das DATEV-
Rechenzentrum an DATEV Reisekosten classic 
übermittelt. Nach der Abrechnung der Reise-
kosten wird das Dokument zur Reisekostenab-
rechnung im Portal zur Verfügung gestellt. 
 
Um DATEV Arbeitnehmer online "Meine Rei-
sen“ zu nutzen, müssen Sie die Mitarbeiter 
einmalig aus DATEV Reisekosten classic frei-
schalten. 
 
Die Leistungen im Überblick: 
· Arbeitnehmer erfassen Reise- und Beleg-

daten online. 
· Nach der Abrechnung werden die Doku-

mente zur Reisekostenabrechnung dem 
Arbeitnehmer im Portal bereitgestellt. 

· Die Dokumente werden 10 Jahre lang im 
Portal gespeichert. 

· Wichtige Hinweise, z. B. zu Reiserichtlinien, 
können direkt im Portal entweder für alle 
oder nur für einzelne Arbeitnehmer einge-
stellt werden. 

· Die Registrierungsübersicht in DATEV Rei-
sekosten classic zeigt den aktuellen Status 
der Mitarbeiter-Registrierungen für "Meine 
Reisen" sowie bereitgestellte Dokumente. 
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 Ein neuer Partner für die 
UHY Lauer & Dr. Peters KG 
 
Es freut uns sehr, Sie über die Partnerstellung 
von Herrn Huke zu informieren. Mit Wirkung 
zum 1. Januar 2018 ist Herr StB Michael Huke 
nach langjähriger Mitarbeit als Partner in die 
UHY Lauer & Dr. Peters KG eingetreten. 
 
Herr Huke hat bei uns als Praktikant im Rah-
men seines Studiums begonnen und im Jahr 
2016 als einer der jüngsten Anwärter Deutsch-
lands erfolgreich seine Steuerberaterprüfung 
abgelegt. 
 
Mit Herrn Huke als Partner unserer Kanzlei 
stellen wir die Weichen für die Zukunft, um 
Ihnen als UHY-Team auch weiterhin eine quali-
tativ hochwertige und persönliche Beratung 
gewährleisten zu können. 
 

 

 Eine neue Steuerberaterin verstärkt das 
Berliner UHY-Team 
 
Geschafft! Wir gratulieren unserer Mitarbeiterin, 
Frau Vilena Bulasch, herzlichst zur bestande-
nen Steuerberaterprüfung! 
 
„Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen 
für die hervorragende Unterstützung während 
der gesamten Dauer der Prüfungsvorbereitun-
gen“, so Vilena Bulasch. 
 
Wir freuen uns sehr, dass Frau Bulasch weiter-
hin in unserer Kanzlei als Berufsträger tätig sein 
wird und unser Team verstärkt. Wir wünschen 
ihr weiterhin viel Erfolg, spannende Herausfor-
derungen bei den neuen Aufgaben sowie Spaß
und Freude im Austausch mit den Mandanten 
und im Kollegenkreis. 
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